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Sortennummern die mit einem (x) gekennzeichnet sind, werden in den Sommermonaten mit flugasche (DIN eN 450) hergestellt. Dadurch ändert sich die artikelnummer.

bei chemischem angriff durch Sulfat muss oberhalb der expositionsklasse Xa 1 Zement mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Zement) verwendet werden.

ein maschinelles flügelglätten bzw. aufbringen einer Hartstoffeinstreuung (DIN 1100) auf frischbeton mit Luftporenbildner (LP-beton) wird nicht empfohlen.

beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
DIn En 206-1/DIn 1045-2

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

beton für unbewehrte bauteile 
in nicht betonangreifender 
umgebung (fundamente ohne 
bewehrung und ohne frost, 
Innenbauteile ohne bewehrung)

C   8/10
C   8/10
C 12/15
C 12/15
C 12/15

C 1
C 1
f 3
f 3
C 1

16
32
16
32
16

X0
X0
X0
X0
X0

P
P

1
1
1
1
1

210114              
210115              
210134              
210135              
220114(x)           

123,00
120,00
127,00
124,00
124,00

beton für Innenbauteile (trocken 
oder ständig feucht, ohne frost)
(Wohngebäude, Gründungs-
bauteile)

C 16/20
C 16/20
C 20/25
C 20/25

f 3
f 3
f 3
f 3

16
32
16
32

XC 1/XC 2
XC 1/XC 2
XC 1/XC 2
XC 1/XC 2

P
P
P
P

1
1
1
1

220134              
220135              
230134(x)           
230135(x)           

129,00
126,00
131,00
128,00

220234              
220235              
230234(x)           
230235(x)           

132,00
129,00
134,00
131,00

beton für Innenbauteile
(mäßige feuchte)

C 20/25
C 20/25

f 3
f 3

16
32

XC 3
XC 3

P
P

1
1

221134(x)           
221135(x)           

133,00
130,00

221234(x)           
221235(x)           

136,00
133,00

beton für außenbauteile mit 
direkter beregnung und frost 
(außenwände, Stützmauern, 
Kellerwände)

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 3
f 3
C 1
f 3
f 3

16
32
16
16
32

XC 4/Xf 1
XC 4/Xf 1
XC 4/Xf 1

XC 4/Xf 1/Xa 1/XM1
XC 4/Xf 1/Xa 1/XM1

P
P

P
P

1
1
1
2
2

231134(x)           
231135(x)           
231114              
240134              
240135              

134,00
131,00
126,00
139,00
136,00

231234(x)           
231235(x)    
       
240234              
240235              

137,00
134,00

142,00
139,00

231534              
231535              

240534              
240535              

137,00
134,00

142,00
139,00

beton für außenbauteile in sehr 
weicher Konsistenz
(mit fließmittel)

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37
C 30/37

f 4
f 4
f 4
f 4
f 4
f 4

  8
16
32
  8
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P
P
P
P
P

2
2
2
2
2
2

431143              
431144(x)           
431145(x)           
440143              
440144              
440145              

145,00
141,00
138,00
150,00
146,00
143,00

431243              
431244              
431245              
440243              
440244              
440245              

148,00
144,00
141,00
153,00
149,00
146,00

431543              
431544              
431545              
440543              
440544              
440545              

148,00
144,00
141,00
153,00
149,00
146,00

beton für außenbauteile mit 
direkter beregnung und frost, 
chemisch schwach angreifende 
umgebung, hoher Wasserein-
dringwiderstand (Kläranlagen, 
außenwände, Regenüberlauf-
becken, Kellerwände)

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 3
f 3
f 3
f 3
f 3

  8
16
32
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P
P
P
P

2
2
2
2
2

630133              
431134(x)           
431135(x)           
440134              
440135              

143,00
139,00
136,00
144,00
141,00

630233              
431234(x)           
431235(x)           
440234              
440235              

146,00
142,00
139,00
147,00
144,00

630533              
431534              
431535              
440534              
440535              

146,00
142,00
139,00
147,00
144,00

beton für bauteile in chemisch 
mäßig angreifender umgebung 
(bewehrte bauteile in betonan-
greifenden böden, bauteile in der 
Wasserwechselzone)

C 30/37
C 30/37
C 30/37

f 3
f 3
f 3

  8
16
32

XD 2/Xf 2/Xf 3/Xa 2
XD 2/Xf 2/Xf 3/Xa 2
XD 2/Xf 2/Xf 3/Xa 2

P
P
P

2
2
2

640133              
441134              
441135              

149,00
145,00
142,00

640233              
441234              
441235              

152,00
148,00
145,00

beton für bauteile 
in chemisch stark 
angreifender umgebung

C 30/37
C 30/37
C 35/45
C 35/45
C 35/45

f 2
f 2
f 2
f 2
f 2

16
32
8
16
32

XD 3/Xf 4/Xa 3/XM 2
XD 3/Xf 4/Xa 3/XM 2
XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1
XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1
XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1

P
P
P
P
P

2
2
2
2
2

             

443224              
443225
650223              
450224              
450225              

151,00
148,00
158,00
154,00
151,00

beton mit hohem frost- und 
tausalzwiderstand, mit LP, 
(bauteile im Sprühnebel- oder 
Spritzwasserbereich von taumit-
telbehandelten Verkehrsflächen)

C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 2
f 2
f 2
f 2

16
32
16
32

XD 1/Xf 2/Xf 3/Xa 1
XD 1/Xf 2/Xf 3/Xa 1

XD 2/Xf 4/Xa 2
XD 2/Xf 4/Xa 2

P
P
P
P

2
2
2
2

432124    
432125          

    

148,00
145,00

432224              
432225              
442224              
442225              

151,00
148,00
159,00
156,00

bohrpfähle in chemisch schwach 
angreifender umgebung

C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 5
f 5
f 5
f 5

16
32
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P
P
P

1
1
2
2

630154              
630155              
640154              
640155              

142,00
139,00
145,00
142,00

630554              
630555              
640554              
640555              

145,00
142,00
148,00
145,00
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beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
DIn En 206-1/DIn 1045-2

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

Güllekanäle, -keller, tiefbehälter, 
Stallböden innen oder im freien, 
überdacht, eingestreut

C 25/30
C 25/30
C 25/30

f 3
f 3
f 3

8
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

P
P
P

2
2
2

630133
431134
431135           

143,00
139,00
136,00

630233
431234
431235

146,00
142,00
139,00

630533
431534
431535

146,00
142,00
139,00

Güllehochbehälter im freien, 
Hofbefestigungen und Spurwege, 
ohne taumittelbeanspruchung, 
mit LP

C 25/30
C 25/30

f 2
f 2

16
32

XD 1/Xf 2/Xf 3/Xa 1 
XD 1/Xf 2/Xf 3/Xa 1

P
P

2
2

432124              
432125           

148,00
145,00

432224              
432225 

151,00
148,00

Überdachte Lagerböden 
ohne einwirkung von Gülle, 
Silage, Dünger, mäßige Ver-
schleißbeanspruchung durch 
luftbereifte fahrzeuge

C 30/37
C 30/37

f 3
f 3

16
32

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P

2
2

440134           
440135        

144,00
141,00

440234           
440235           

147,00
144,00

440534           
440535           

147,00
144,00

futtertische,
biogasanlagen
Gärfutter(flach-)silos

C 35/45
C 35/45
C 35/45

f 3
f 3
f 3

8
16
32

XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1
XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1
XD 3/Xf 3/Xa 3/XM 1

P
P
P

2
2
2

650233           
455234    
455235             

152,00
148,00
145,00

          

bei starker Verschleißbeanspruchung (XM 2) bzw. sehr starker Verschleißbeanspruchung (XM 3) ist eine zusätzliche oberflächenbehandlung erforderlich, 
sowie die Verwendung von Gesteinskörnungen mit hohem Verschleißwiderstand oder Hartstoffe nach DIN 1100.

Xa 3 Schutzmaßnahmen, wie Schutzschichten oder dauerhafte bekleidungen (siehe DIN 1045-2, abschnitt 5.3.2)

bei chemischem angriff durch Sulfat muss oberhalb der expositionsklasse Xa 1 Zement mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Zement) verwendet werden.

ein maschinelles flügelglätten bzw. aufbringen einer Hartstoffeinstreuung (DIN 1100) auf frischbeton mit Luftporenbildner (LP-beton) wird nicht empfohlen.
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beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
ZTV-Ing.

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

beton für außenbauteile, ohne 
taumittelbeanspruchung

C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 2
f 2
f 2
f 2

16
32
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P
P
P

2
2
2
2

130124
130125
140124
140125  

136,00
133,00
142,00
139,00

130524
130525
140524
140525

139,00
136,00
145,00
142,00

beton für senkrechte beton-
flächen im Sprühnebelbereich,
mit LP

C 25/30
C 25/30

f 2
f 2

16
32

XC 4/XD 1/Xf 3/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 3/Xa 1

P
P

2
2

132124
132125

156,00
153,00

beton für senkrechte beton-
flächen im Sprühnebelbereich 
oder in der Wasserwechselzone, 
mit LP

C 30/37
C 30/37

f 2
f 2

16
32

XD 3/Xf 4/Xa 2
XD 3/Xf 4/Xa 2

P
P

2
2

142224
142225

161,00
158,00

beton für bauteile im
Sprühnebel-Spritzwasserbereich, 
ohne LP, Überbau

C 30/37
C 30/37
C 35/45
C 35/45

f 2
f 2
f 2
f 2

16
32
16
32

XC 4/XD 2/Xf 2/Xa 2
XC 4/XD 2/Xf 2/Xa 2
XC 4/XD 2/Xf 3/Xa 2
XC 4/XD 2/Xf 3/Xa 2

P
P
P
P

2
2
2
2

141124
141125

145,00
142,00

141224
141225
150224
150225 

148,00
145,00
150,00
147,00

beton für waagrechte betonflächen 
mit taumittelbeanspruchung, mit 
LP (Gehwegkappen)

C 25/30
C 25/30

f 2
f 2

16
32

XC 4/XD 3/Xf 4
XC 4/XD 3/Xf 4

P
P

2
2

133124
133125 

157,00
154,00

133224
133225

160,00
157,00

bohrpfahlbeton in chemisch 
schwach angreifender umgebung

C 25/30
C 25/30

f 5
f 5

16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

P
P

2
2

630154
630155

142,00
139,00

630554
630555

145,00
142,00

Straßenbeton nach ZtV-Stb 01 
(unbewehrt), mit LP

C 30/37 f2/f4 22 Xf 4/XM 1 P 2 144225 159,00

beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
DIn En 206-1/DIn 1045-2

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

beton für außenbauteile mit 
direkter beregnung und frost, 
chemisch schwach angreifende 
umgebung, hoher Wasser- 
eindringwiderstand

C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 3
f 3
f 3
f 3
f 3

  8
16
32
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1

XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1
XC 4/XD 1/Xf 1/Xa 1

P
P
P
P
P

2
2
2
2
2

630133
431134(x)
431135(x)
440134
440135 

143,00
139,00
136,00
144,00
141,00

630233
431234(x)
431235(x)
440234
440235

146,00
142,00
139,00
147,00
144,00

630533
431534
431535
440534
440535

146,00
142,00
139,00
147,00
144,00

beton für Industrie-, Hallenböden 
und geschlossene tiefgaragen

C 30/37
C 30/37

f 4
f 4

16
32

XD 2/Xf 3/Xa 2/XM 2
XD 2/Xf 3/Xa 2/XM 2

P
P

2
2

441144
441145

145,00
142,00

441244
441245

148,00
145,00

Industrieböden im außenbereich, 
die durch frost und taumittel 
beansprucht werden,
(unbewehrt), mit LP

C 30/37
C 30/37

f 3
f 3

16
32

Xf 4/XM 2
Xf 4/XM 2

P
P

2
2

744234
744235

161,00
158,00

Industrieböden und Rampen, 
die durch frost und tausalz 
beansprucht werden, sehr starker 
Verschleiß (bewehrt), mit LP

C 30/37
C 30/37

f 3
f 3

16
32

Xf 4/XD 3/XM 3
Xf 4/XD 3/XM 3

P
P

2
2

745234
745235 

164,00
161,00

flüssigkeitsdichter beton nach der 
Richtlinie des DafStb (umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen), 
ohne LP

C 35/45
C 35/45

f 3
f 3

16
32

XD 2/Xf 3/Xa 2
XD 2/Xf 3/Xa 2

P
P

2
2

750234
750235

153,00
150,00

flüssigkeitsdichter beton, mit LP, 
beanspruchung durch taumittel

C 30/37
C 30/37

f 3
f 3

16
32

XD 3/Xf 4/Xa 3/XM 1
XD 3/Xf 4/Xa 3/XM 1

P
P

2
2

743234
743235

164,00
161,00

bei chemischen angriff durch Sulfat muss oberhalb der expositionsklasse Xa 1 Zement mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Zement) verwendet werden.

bei starker Verschleißbeanspruchung (XM 2) bzw. sehr starker Verschleißbeanspruchung (XM 3) ist eine zusätzliche oberflächenbehandlung erforderlich, sowie die Verwendung von Gesteinskörnungen mit hohem Ver-
schleißwiderstand oder Hartstoffe nach DIN 1100. Sortennummern, die mit einem (x) gekennzeichnet sind, werden in den Sommermonaten mit flugasche (DIN eN 450) hergestellt. Dadurch ändert sich die artikelnummer. 

bei chemischen angriff durch Sulfat muss oberhalb der expositionsklasse Xa 1 Zement mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Zement) verwendet werden.

ein maschinelles flügelglätten bzw. aufbringen einer Hartstoffeinstreuung (DIN 1100) auf frischbeton mit Luftporenbildner (LP-beton) wird nicht empfohlen.
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beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
DIn En 206-1/DIn 1045-2

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

Stahlfaserbetonböden in Hallen, 
Stahlfasern 25 kg/m3, fließmittel 
1,0 % vom Zementgehalt, 
chemisch schwach angreifend

C 25/30
C 25/30

f 4
f 4

16
32

XC 3/Xa 1
XC 3/Xa 1

P
P

2
2

731144
731145

174,00
171,00

731244
731245

177,00
174,00

Stahlfaserbetonböden in Hallen, 
jedoch mäßiger Verschleiß, luft-
bereifte fahrzeuge, Reifendruck 
< 6 bar, hoher Wassereindring-
widerstand

C 30/37
C 30/37

f 4
f 4

16
32

XC 3/Xa 1/XM 1
XC 3/Xa 1/XM 1

P
P

2
2

740144
740145

182,00
179,00

740244
740245

185,00
182,00

Stahlfaserbetonböden im freien, 
Stahlfasern 25 kg/m3, mit LP, 
fließmittel 1,00 % vom Zement-
gehalt, mäßiger Verschleiß

C 30/37
C 30/37

f 4
f 4

16
32

Xf 4/XM 1
Xf 4/XM 1

P
P

2
2

743144
743145

188,00
185,00

743244
743245

191,00
188,00

beschreibung der 
anwendungsbereiche

betone nach 
DIn En 206-1/DIn 1045-2

festigkeitsentwicklung

eigenschaften,
Verwendungszweck
der betonsorten
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normale Witterung
normale

Wärmeentwicklung
normale ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

schnell
kühle Witterung

höhere
Wärmeentwicklung

kürzere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

langsam
warme Witterung

niedrigere
Wärmeentwicklung

längere ausschalfristen

Sorten-Nr.     Preis €/m3

Innenbauteile, bodenplatten,
Kellerwände, Streifenfundament, 
Stahlfasern 25 kg/m3, fließmittel 
1,00 % vom Zementgehalt

C 20/25
C 20/25

f 4
f 4

16
32

XC 1/XC 2
XC 1/XC 2

P
P

1
1

730144
730145 

170,00
167,00

730244
730245

173,00
170,00

außenbauteile, ohne taumittel-
beanspruchung, hoher Wasser- 
eindringwiderstand, Stahlfasern 
25 kg/m3, fließmittel 1,00 % vom 
Zementgehalt

C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 30/37

f 4
f 4
f 4
f 4

16
32
16
32

XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 4/Xf 1/Xa 1
XC 3/Xa 1/XM 1
XC 3/Xa 1/XM 1

P
P
P
P

2
2
2
2

732144
732145
740144
740145

178,00
175,00
182,00
179,00

732244
732245
740244
740245

181,00
178,00
185,00
182,00

bei starker Verschleißbeanspruchung (XM 2) bzw. sehr starker Verschleißbeanspruchung (XM 3) ist eine zusätzliche oberflächenbehandlung erforderlich, sowie die Verwendung von Gesteinskörnungen mit hohem
Verschleißwiderstand oder Hartstoffe nach DIN 1100.

Stahlfaserbeton-faserklassen gemäß DbV-Merkblatt des Deutschen beton- und bautechnik-Verein e.V. auf anfrage.

bei Industrie- und Hallenböden inkl. faserbetonsorten im Konsistenzbereich f4 ist gemäß DbV-Merkblatt “Industrieböden aus beton für frei- und Hallenflächen” (fassung Nov. 2004) das Konsistenzmaß an der
Übergabestelle auf  ≤ 500 mm begrenzt.

Stahlfasertyp KrampeHarex De 50/1.0 N, Zulassungsnummer: Z-3.71.1805

ein maschinelles flügelglätten bzw. aufbringen einer Hartstoffeinstreuung (DIN 1100) auf frischbeton mit Luftporenbildner (LP-beton) wird nicht empfohlen.

Stahlfaserbeton-faserklassen gemäß DbV-Merkblatt des Deutschen beton- und bautechnik-Verein e.V. auf anfrage.

Stahlfasertyp KrampeHarex De 50/1.0 N, Zulassungsnummer: Z-3.71.1805

ein maschinelles flügelglätten bzw. aufbringen einer Hartstoffeinstreuung (DIN 1100) auf frischbeton mit Luftporenbildner (LP-beton) wird nicht empfohlen.
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SanD-RIESELmISchungEn / SanD-mISchungEn

beschreibung / Zementgehalt Konsistenzklasse größtkorn (mm) Expositionsklasse pumpfähig

festigkeitsentwicklung
mittel

Sorten-Nr.        Preis €/m3

Sand-Rieselmischung 350 kg f2 8 X0 800123 139,00

Sand-Rieselmischung 400 kg f2 8 X0 P 801123 144,00

Sand-Rieselmischung 450 kg f2 8 X0 P 802123 149,00

Sandmischung 350 kg f2 4 X0 800122 138,00

Sandmischung 400 kg f2 4 X0 P 801122 143,00

Sandmischung 450 kg f2 4 X0 P 802122 148,00

Sandmischung 350 kg C1 4 X0 800112 136,00

Sandmischung 400 kg C1 4 X0 801112 141,00

Sandmischung 450 kg C1 4 X0 802112 146,00

Rüttelmischung 
für fliesenbelag

290 kg C1 8 X0 803123 134,00

beschreibung bezeichnung Sorten-Nr. Preis €/m3

Normalmauermörtel MG IIa M   5 900122 123,00

Normalmauermörtel MG III M 10 901122 128,00

Schallschutzmörtel M 10 903122 133,00

Leichtmauer-Mörtel LM 21 M   5 904122 205,00

frachtpauschale pro anfahrt 37,00

mauERmöRTEL En 998-2/DIn V 18580

bETonE füR DEn gaRTEn- unD LanDSchafTSbau

Beschreibung der 
Anwendungsbereiche

Betone nach 
DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsentwicklung 

Eigenschaften, 
Verwendungszweck 
der Betonsorten

Fe
st

ig
ke

its
kl

as
se

K
on

si
st

en
zk

la
ss

e

G
rö

ßt
ko

rn
 (m

m
)

Ex
po

si
tio

ns
kl

as
se

pu
m

pf
äh

ig
mittel 

normale Witterung 
normale  

Wärmeentwicklung 
kurze Ausschalfristen

Sorten-Nr. Preis €/m³

Erdfeuchter Beton 
Pflastererbeton

C 12/15
C 25/30

C1
C1

16
16

X0
XC 4/XF 1

220114
231114

124,00
126,00

Verguss-Mischung 400 kg
Verguss-Mischung 600 kg
(Dreizeiler, Pflaster, usw.)

F4
F4

  4
  4

X0
X0

900142
901142

150,00
166,00

Einkorn-/Drainbeton Z 50
Einkorn-/Drainbeton Z 50
Einkorn-/Drainbeton Z 50
Einkorn-/Drainbeton Z 100
Einkorn-/Drainbeton Z 100
Einkorn-/Drainbeton Z 100
Einkorn-/Drainbeton Z 250
Einkorn-/Drainbeton Z 250
Einkorn-/Drainbeton Z 250

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

  8
16
32
  8
16
32
  8
16
32

600113
600114
600115
601113
601114
601115
602113
602114
602115

111,00
109,00
107,00
115,00
113,00
111,00
127,00
125,00
123,00
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überstundenzuschläge:  auslieferung am Samstag von 06.00 - 12.00 uhr €/m3 8,00
 Spätzuschlag von 18.00 - 22.00 uhr €/m3 4,00
 Nachtzuschlag von 22.00 - 06.00 uhr €/m3 10,00
 auslieferung an Sonn- und feiertagen nach Vereinbarung

mindermenge bei Liefermengen unter 4 m3 je fahrzeug und abruf
Transportbeton: berechnen wir für die auf 4 m3 fehlende Menge einen
 frachtzuschlag von  €/m3 17,00
   
mörtelkübel: bei Verlust oder beschädigung berechnen wir €/m3 95,00

Entladezeit: beträgt maximal 5 Minuten pro m3.
 (Zeit beginnt mit eintreffen des Mischers auf der baustelle)
 bei Überschreitung berechnen wir ein Standgeld von €/min.  1,00
 eine Haftung für zwischenzeitlich eingetretenen
 erstarrungsbeginn des betons lehnen wir ab.

Rüttlermiete:   €/m3  3,50

winterzuschlag: für Lieferungen und abholungen im Zeitraum
 von 15.11. bis 15.03. eines jeden Jahres. €/m3    6,00

Temperaturzuschlag: Wir produzieren beton unter den uns angegebenen umgebungsbedingungen. Sollte es die Witterung nicht ermöglichen, 
 den beton nach den gültigen Vorschriften oder gemäß Kundenwunsch herzustellen, berechtigt uns dies, für erforderliche 
 Maßnahmen angemessene Vergütung zu verlangen oder die Lieferung zu verweigern. Dies gilt insbesondere für das 
 Kühlen von beton sowie das erwärmen von beton bei außentemperaturen unter -10°C.
 Verlangt der Kunde trotz dieser umstände die belieferung, erfolgt diese ausdrücklich unter ausschluss jeglicher Gewähr.
 
Restbetonbeseitigung:  nach aufwand, mindestens jedoch €/m3  40,00

Lieferscheinausdruck: Soll-Ist-Werte  €/m3    2,00

betonzusatzmittel:  Die Preise für ein erzeugnis unserer Wahl betragen:
 Verzögerer  €/Std. und m3 1,50
 fließmittel zur erhöhung der Konsistenz eine Konsistenzstufe €/m3      5,00
   zwei Konsistenzstufen €/m3      9,00
 Zumischen kundeneigener Zusatzmittel  €/m3      3,00
 Zumischen von kundeneigenen Stahlfasern €/m3      3,00
 (Dadurch erlischt unsere Gewährleistung.)

abnahmeverweigerung:  Wird die abnahme von bestelltem beton oder Mörtel ohne unser Verschulden verweigert, oder die angelieferte Menge 
 nicht voll abgenommen, gilt der auftrag als ausgeführt und wird berechnet.
 Sollte es möglich sein, den beton oder Mörtel auf eine andere baustelle umzuleiten, werden frachtkosten in Höhe von 
 17,40 €/m3, mindestens jedoch pauschal 64,00 € berechnet.

Veränderung Wasserzugabe auf der baustelle über die Rezepturmenge hinaus ist grundsätzlich untersagt. 
der Konsistenz: Wird gegen diese Lieferbedingung verstoßen, erlischt unsere Gewährleistung.
 auf eine ausreichende betonnachbehandlung gemäß DIN 1045-3 ist zu achten.

fahrzeugausfall: bei ausfall von fahrmischern können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der baustelle nicht belastet werden.

Zementpreiserhöhungen:  evtl. Zementpreiserhöhungen werden in tatsächlicher Höhe weiterverrechnet.

güteüberwachung:  erfolgt in eigener Prüfstelle e und W.
 fremdüberwachung wird durch den bayerischen baustoffüberwachungs- und
 Zertifizierungsverein - baYbuV - e.V. durchgeführt.

Laborleistungen:  Gemäß Sonderpreisliste

frachtvergütung:  bei Selbstabholung   €/m3 7,70
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bETonPumPEn

mIETbEDIngungEn füR DEn PumPEnEInSaTZ
(bauseitige Leistungen)

1. einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und aufstellungsort. Die Verantwortung hierzu trägt der auftraggeber.

2. bereitstellung von Zement und eines behälters zur Herstellung einer Schlempe, die für das anpumpen benötigt wird.

3. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der baustelle.

4. bereitstellung genügender Hilfskräfte zum auf- und abbau von bestellten Rohr- und Schlauchleitungen.

5. ablagemöglichkeit von betonresten und Reinigungsmöglichkeit der betonpumpe und der Rohrleitungen auf der baustelle.

6. Verteilermasten mit mehr als 32 m Länge dürfen laut Hersteller nicht verlängert werden.

7. bei ausfall von betonpumpen können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der baustelle nicht belastet werden.

8. Wartezeiten auf der baustelle werden zum oben angegebenen Stundenmietsatz verrechnet.

Verteilermast:
Reichweite / Reichhöhe bis

22 / 26 m
€

28 / 32 m
€

32 / 36 m
€

38 / 42 m
€

48 / 52 m
€

Preis pro einsatz im einzugsgebiet der jeweiligen Mischanlage
fördermenge (je aufstellungsort / einsatz)

    0 -   10 m3 pauschal 350,00 455,00 585,00 765,00 1070,00

  11 -   20 m3 pauschal 455,00 560,00 675,00 865,00 1110,00

  21 -   30 m3 pauschal 500,00 575,00 715,00 930,00 1135,00

  31 -   50 m3 pro m3 15,50 16,90 20,30 26,60 30,00

  51 -   75 m3 pro m3 14,40 15,10 18,20 22,80 25,40

  76 - 100 m3 pro m3 13,70 15,10 18,20 22,80 25,40

101 - 250 m3 pro m3 12,40 14,10 17,20 20,20 24,20

über 251 m3 pro m3 11,40 13,30 15,80 18,30 22,50

Stundensatz bei unterschreitung der Mindestfördermenge 
von (Gesamtzeit von ankunft bis abfahrt, sowie Wartezeiten) 
mindestens jedoch die einsatzpauschale                pro Stunde

15 m3

195,00

15 m3

240,00

20 m3

300,00

20 m3

380,00

20 m3

495,00

Sonderleistungen:

Schlauch- / Rohrleitung ab auslegerende   lfm 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Samstagszuschlag pro einsatz                    06.00 - 12.00 uhr 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Spätzuschlag pro einsatz                            18.00 - 22.00 uhr 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Standortwechsel der Pume auf der baustelle 52,00 62,00 72,00 98,00 98,00

Keine auswaschmöglichkeit u. Restbetonablage auf der baustelle 145,00 160,00 170,00 180,00 190,00

Pumpen von faserbeton                            m3 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Vergebliche an- und abfahrt pro auftrag 340,00 445,00 570,00 745,00 1040,00

Nachtzuschlag ab 22 uhr, Sonn- und feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Rundverteiler auf anfrage
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Die Preise gelten für 1 m3 beton, frei baustelle, im Versorgungsbereich des jeweiligen Lieferwerks.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. frachtanteil: beton 17,40 €/m3

I. allgemeines
1. Diese allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind bestandteil aller angebote 
und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, auch in laufender und 
künftiger Geschäftsverbindung.
2. abweichende Vereinbarungen und bedingungen, insbesondere einkaufsbedingun-
gen, sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.
3. Kreuzen sich zwei bestätigungsschreiben mit abweichenden bestimmungen, gilt das 
des Verkäufers.
4. Der Verkäufer ist berechtigt, die firmen- und personenbezogenen Daten des Käufers 
im Rahmen der vertraglichen beziehungen zu verwerten und zu speichern.
5. ein erteilter auftrag erhält Rechtsgültigkeit, sofern er nicht innerhalb 2 Wochen vom 
Verkäufer schriftlich widerrufen wird.
6. Vereinbarungen mit beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen bestä-
tigung des Verkäufers. Widerspricht der Verkäufer nicht binnen 2 Wochen nach der 
Vereinbarung, gilt die bestätigung als erteilt.

II. angebote, Lieferfristen
1. angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich, außer bei 
schriftlicher, verbindlicher Zusage.

III. Lieferung und gefahrübergang
1. Mit der bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort durch den Verkäufer geht 
die Gefahr auf den Käufer über.
2. Vereinbarte Lieferung „frei baustelle” oder „frei Lager” steht unter dem Vorbehalt 
einer mit schwerem Lastzug (40 to) befahrbaren anfuhrstraße. Wird diese durch das 
Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers verlassen, so haftet dieser für auftretende 
Schäden. Das abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen, 
falls dies im Vertrag nicht anders vereinbart ist. Vom Käufer zu vertretende Wartezeiten 
werden berechnet. falls nicht anders vereinbart, beziehen sich unsere frachtkosten auf 
die abnahme voll ausgeladener Lastzüge. Zuschläge für Mindermengen werden nach 
den Verkaufsbedingungen der jeweils gültigen Preisliste berechnet. erfolgt entladung 
mit LKW-Kran auf Sonderwunsch des Kunden, werden die Kosten gemäß gültiger 
Preisliste berechnet. bei Lieferung der Produkte auf werkseigenen Paletten berech-
nen sich die Palettengebühren nach gültiger Preisliste des Verkäufers. besonders bei 
fertigdecken und -treppen, Natur- und Kunststeinprodukten, sowie transportbeton 
und fertigmörtel fallen neben den vereinbarten Produktpreisen Zuschläge und Sonder-
leistungen gemäß jeweils gültiger Preisliste an.
3. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.

IV. Kauf von betonfertigteilen und fertig-/Elementdecken
Hier gelten zusätzlich die Zusatzbedingungen für Lieferung und Montage von 
Stahlbetonfertigteilen und Lieferung von fertig-/elementdecken.

V. Zahlung
1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die Waren sofort nach Rechnungstellung 
zur Zahlung fällig.
2. Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und 
Schecks werden stets nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlung Statt angenommen. 
Im falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter 
Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige barzahlung, auch für später fällige 
Papiere verlangen.
3. Zahlungsverzug und Verzinsung richten sich nach §§ 286 - 290 bGb. § 353 HGb 
bleibt unberührt.

VI. mängelrügen
1. offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
auslieferung zu rügen. Nach ablauf der frist, nach begonnener Verarbeitung oder 
Montage sind Mängelansprüche ausgeschlossen.
2. für Handelsgeschäfte gilt §§ 377 HGb.
3. Mängelansprüche werden grundsätzlich auf ein Recht auf Nacherfüllung beschränkt. 
bei fehlschlagen der Nacherfüllung bleibt das Recht des Kunden zu mindern oder – 
wenn nicht eine bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurückzutreten, vorbehalten. Diese beschränkung gilt nicht bei fahrlässiger 
oder vorsätzlicher Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie bei grob fahr-
lässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung für sonstige Schäden. Soweit der Verkäufer 
Verbraucher ist, werden dessen Rechte nur in gesetzlich zulässiger Weise eingeschränkt, 
bleiben ansonsten aufrechterhalten.

VII. Eigentumsvorbehalte
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur bezahlung des Kaufpreises und tilgung aller aus 
der Geschäftsverbindung bestehenden forderungen und der im Zusammenhang mit 
dem Kaufgegenstand noch entstehenden forderungen als Vorbehaltsware eigentum 
des Verkäufers. Die einstellung einzelner forderungen in eine laufende Rechnung oder 
die Saldierung und deren anerkennung heben den eigentumsvorbehalt nicht auf. bei 
vereinbarter Zahlung per Wechsel erlischt der eigentumsvorbehalt nicht vor einlösung 

des Wechsels durch den Käufer als bezogenem. bei Zahlungsverzug des Käufers ist 
der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der 
Käufer zur Herausgabe verpflichtet, ohne dass es eines Rücktritts vom Vertrag bedarf. 
2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so 
erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; 
die neue Sache wird eigentum des Verkäufers. bei Verarbeitung zusammen mit nicht 
dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen 
Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur 
Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender 
Ware gemäß §§ 947, 948 bGb verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der 
Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen bestimmungen. erwirbt der 
Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung alleineigentum, so über-
trägt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung. Der Käufer hat in diesen fällen die im eigentum oder Miteigentum des Ver-
käufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden 
bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. 
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer 
gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiter-
veräußerung entstehenden forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit 
allen Nebenrechten an erster Rangstelle ab; der Verkäufer nimmt die abtretung an. 
Wenn die weiter veräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so 
erstreckt sich die abtretung der forderungen auf den betrag, der dem anteilswert des 
Verkäufers am Miteigentum entspricht. abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den ver-
längerten eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß abs. 3 Satz 1 und 3 er-
streckt sich auch auf die Saldoforderung.
4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher bestandteil in das Grundstück 
eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder 
den, den es angeht, entstehenden forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf einräumung 
einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die abtre-
tung an. abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher bestandteil in das Grundstück 
des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden forderun-
gen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang 
vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die abtretung an. abs. 3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum einbau der Vorbe-
haltsware nur ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die forderungen im Sinne von 
abs. 3, 4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen 
über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist 
der Käufer nicht berechtigt.
7. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur einziehung 
der gemäß abs. 3, 4 und 5 abgetretenen forderungen. Der Verkäufer wird von der 
eigenen einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. auf Verlangen des 
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen forderungen zu benennen 
und diesen die abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die 
abtretung auch selbst anzuzeigen.
8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
abgetretenen forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe 
der für den Widerspruch notwendigen unterlagen zu unterrichten.
9. Mit Zahlungseinstellung, beantragung oder eröffnung des Konkurses, eines ger-
ichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens, 
bei Scheck- oder Wechselprotest erlöschen Rechte zur Weiterveräußerung, zur Ver-
wendung oder zum einbau der Vorbehaltsware und die ermächtigung zum einzug der 
abgetretenen forderungen.
10. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die forderungen um mehr als 
30%, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder freigabe nach seiner 
Wahl verpflichtet. Mit tilgung aller forderungen des Verkäufers aus der Geschäfts-
verbindung gehen das eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen forder-
ungen an den Käufer über.

VIII. Erfüllungsort und gerichtsstand
Soweit gesetzlich zulässig, richten sich erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten 
zwischen den Vertragsparteien nach dem Sitz der Hauptverwaltung des Verkäufers in 
94133 Röhrnbach/Deching.

IX. Schlussbestimmungen
1. anzuwenden ist ausschließlich deutsches Recht, soweit nicht im einzelfall ausdrück- 
lich eine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen worden ist oder zwingendes 
Recht etwas anderes gebietet. 
2. Sollte eine oder mehrere dieser bedingungen gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stoßen oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültig-
keit der übrigen bestimmungen nicht berührt.
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hinweis:
bei den abbildungen handelt es sich um beispiele. Die tatsächlichen expositionsklassen wie auch alle weiteren anforderungen an den beton müssen 
vom Verfasser der festlegung (z.b. architekt, Planungsbüro) objektbezogen vorgegeben werden.

hochbau
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max.
w/z wert

mindest-
festigkeit

min Z
(kg/m3)

X0
kein Korrosions- und angriffsrisiko

beton ohne bewehrung - C   8/10 -

Xc
bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung

XC1
XC2
XC3
XC4

trocken oder ständig nass
nass, selten trocken

mäßige feuchte
wechselnd nass und trocken

0,75
0,75
0,65
0,60

C 16/20
C 16/20
C 20/25
C 25/30

240
240
260
280

XD
bewehrungskorrosion,
verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser

XD1
XD2
XD3

mäßige feuchte
nass, selten trocken

wechselnd nass und trocken

0,55
0,50
0,45

C 30/37*
C 30/37*
C 35/45*

300
320
320

XS
bewehrungskorrosion,
verursacht durch Chloride
aus Meerwasser

XS1
XS2
XS3

salzhaltige Luft
unter Wasser

tide-, Spritzwasserbereich

0,55
0,50
0,45

C 30/37*
C 30/37*
C 35/45*

300
320
320

Xf
frostangriff mit und
ohne taumittel

Xf1
Xf2
Xf2
Xf3
Xf3
Xf4

mäßige Wassersättigung ohne taumittel ohne LP
mäßige Wassersättigung mit taumittel mit LP

mäßige Wassersättigung mit taumittel ohne LP
hohe Wassersättigung ohne taumittel mit LP

hohe Wassersättigung ohne taumittel ohne LP
hohe Wassersättigung mit taumittel mit LP

0,60
0,55
0,50
0,55
0,50
0,50

C 25/30
C 25/30
C 30/37
C 25/30
C 30/37
C 30/37

280
300
320
300
320
320

Xa
betonkorrosion durch
chemischen angriff

Xa1
Xa2
Xa3

chemisch schwach angreifend
chemisch mäßig angreifend
chemisch stark angreifend

0,60
0,50
0,45

C 25/30
C 30/37
C35/45*

280
320
320

Xm
betonkorrosion durch
Verschleißbeanspruchung

XM1
XM2
XM2
XM3

mäßiger Verschleiß
starker Verschleiß mit oberflächenbehandlung

starker Verschleiß ohne oberflächenbehandlung
sehr starker Verschleiß

0,55
0,55
0,45
0,45

C 30/37*
C 30/37*
C 35/45*
C 35/45*

300
300
320
320

Konsistenzbereich Ausbreitmaß (mm) Verdichtungsmaß
sehr steif - C0        ≥ 1,46

steif f1       ≥ 340 C1 1,45 - 1,26

plastisch f2 350 - 410 C2 1,25 - 1,11

weich f3 420 - 480 C3 1,10 - 1,04

sehr weich f4 490 - 550 -

fließfähig f5 560 - 620 -

sehr fließfähig f6       ≥ 630*) -

*bei Verwendung von Luftporenbeton, eine festigkeitsklasse niedriger.

*) für selbstverdichtenden beton ≥ 700 mm gilt die DafStb-Richtlinie

KonSISTEnZKLaSSEn



Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de

ansprechpartner Telefon Telefax mobiltelefon

geschäftsbereichsleitung

Norbert Peter +49(0)8582/18-2010 +49(0)8582/18-2090 +49(0)152/22965500

ansprechpartner Verkauf Innendienst

Richard fürlinger +49(0)8582/18-2014 +49(0)8582/18-282014

Stefan bogner +49(0)8582/18-2013 +49(0)8582/18-282013

Michael Goldschmidt +49(0)8582/18-2012 +49(0)8582/18-2090

ansprechpartner Verkauf außendienst

Herbert eider +49(0)8582/18-2016 +49(0)8582/1828-2090 +49(0)152/22965501

Gerhard Weber +49(0)8582/18-2017 +49(0)8582/1828-2090 +49(0)152/22965502

Michael Glashauser +49(0)9901/9303-24 +49(0)9901/9303-27 +49(0)152/22965504

Walter Kempinger +49(0)9901/9303-23 +49(0)9901/9303-27 +49(0)152/22965503

betonlabor

Matthias Geßmann +49(0)8582/18-2106 +49(0)8582/18-2108

anton Wilhelm +49(0)8582/18-2095 +49(0)8582/18-2108

Jürgen Krenn +49(0)8582/18-2107 +49(0)8582/18-2108

Disposition mischanlage Deching

Stefan Hackinger +49(0)8582/18-2060 +49(0)8582/18-2120

Disposition mischanlage hengersberg

Günther Kreuzer +49(0)9901/9303-21 +49(0)9901/9303-27

Heinrich Weber

Disposition mischanlage Sulzbach

thomas Moosbauer +49(0)8503/223 +49(0)8503/1768
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Karl bachl betonwerke GmbH & Co. KG
Deching 3 • D-94133 Röhrnbach
www.bachl-baustoffe.de
e-Mail: baustoffe@bachl.de

baustoffhotline: +49(0)8582 – 18 – 0

Transportbetonwerke:

Betonwerk Deching
Deching 3 • D-94133 Röhrnbach
Tel. +49(0)8582/18-0 • Fax +49(0)8582/18-2090

Betonwerk Hengersberg
Industriestr. 4 • D-94491 Hengersberg
Tel. +49(0)9901/9303-0 • Fax +49(0)9901/9303-27

Transportbetonwerk Sulzbach
Berginger Str. 20 • D-94099 Ruhstorf
Tel. +49(0)8503/223 • Fax +49(0)8503/1768


